
 Angebotsbewertung  

 

Kriterien Gewichtung 

A - Kaufmännische Wertung gemäß der Anlage Preisliste:  

Bester Preis für Leistungsposition = volle Punktzahl. Die Differenz 
der Preise zum besten Preis wird in Prozent ermittelt und 
entsprechend von der Punktzahl abgezogen. Dabei wird auf die 
zweite Nachkommastelle kaufmännisch gerundet. Beispiel: 
Stundensatz Projektleitung (10 Punkte) Der beste Preis (Anbieter 
A) sind 100 EUR, der zweitbeste Preis (Anbieter B) 110 EUR. Der 
beste Bieter (A) erhält somit 10 Punkte, der zweitbeste Anbieter (B) 
erhält 9 Punkte. Negative Punktwerte werden nicht vergeben. Somit 
erhält ein Bieter, dessen Preis 100 % oder mehr über dem Bestpreis 
liegt, 0 Punkte.    

Die in der kaufmännischen Bewertung –Preisliste- maximal zu erreichende 
Gesamtpunktzahl von 290 Punkten wird mit 500 Punkten gleichgestellt. Die 
tatsächlich erreichte Gesamtpunktzahl wird entsprechend im Verhältnis 
umgerechnet.  

 50 % 

 

max. 500 Punkte 

B - Fachliche Wertung gemäß der Anlage Aufgabenstellung / 
Bewertungsmatrix Aufgabenstellung  

Die in der fachlichen Bewertungsmatrix maximal zu erreichende 
Gesamtpunktzahl von 492 Punkten (504 Punkten inkl. Live-Präsentation - 
für die Bestbieter, die aufgefordert wurden, ihr Angebot live zu 
präsentieren) wird mit 500 Punkten gleichgestellt. Die tatsächlich erreichte 
Gesamtpunktzahl wird entsprechend im Verhältnis umgerechnet.  

50 % 

max. 500 Punkte 

  


